
Arbeitnehmerhaftung 

 

1. Vertragliche Schadensersatzhaftung 

 

2. Deliktische Haftung 

 

3. Haftung für Personenschäden von Arbeitskollegen 

- vorsätzlich herbeigeführt wurden, 

- im allgemeinen Straßenverkehr erfolgt sind oder 

- nicht betrieblich veranlasst wurden. 

 

4 Haftung gegenüber dem Arbeitgeber - Arbeitnehmerhaftungsprivileg 

- Vorsatz: Grundsätzlich volle Haftung, 

- mittlere Fahrlässigkeit: quotale Haftung, 

- leichte Fahrlässigkeit: grundsätzlich keine Haftung. 

Umstände, die im Rahmen der Haftung zu prüfen sind: 

- Gefahrneigung der Tätigkeit, 

- Stellung des Mitarbeiters im Betrieb, 

- Höhe des Arbeitsentgelts, 

- Organisatorische Vorkehrungen des Arbeitgebers zur Verhinderung von Schäden, 

- Versicherbarkeit des Schadens, 

- Persönliche Umstände des Beschäftigten, 

- Vorverhalten des Arbeitnehmers. 

 

5. Haftung gegenüber Dritten – Haftungsfreistellung 

 


